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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a 

Entscheidungen zum Werbungskostenabzug für Prozesskosten 

bezüglich nachehelichen Unterhalts und zu den Voraussetzungen der 

Gewährung der Erbfallkostenpauschale. 
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http://www.fg-muenster.nrw.de/


Prozesskosten zur Erlangung nachehelichen 

Unterhalts sind bei Realsplitting als 

Werbungskosten abzugsfähig 

Der 1. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 3. Dezember 

2019 (Az. 1 K 494/18 E) entschieden, dass Prozesskosten zur 

Erlangung nachehelichen Unterhalts als Werbungskosten abzugsfähig 

sind, wenn der Unterhaltsempfänger die Unterhaltsleistungen als 

sonstige Einkünfte versteuert. 

Die Klägerin und ihr Ehemann trennten sich im Jahr 2012. Vor dem 

Amtsgericht führten beide ein familienrechtliches Streitverfahren, das 

die Scheidung, den Versorgungsausgleich sowie den nachehelichen 

Unterhalt umfasste. Im Jahr 2014 wurde die Ehe durch Beschluss des 

Amtsgerichts geschieden und der frühere Ehemann der Klägerin zu 

monatlichen Unterhaltszahlungen verpflichtet. Gegen den Beschluss 

des Amtsgerichts erhoben die Klägerin Beschwerde und ihr früherer 

Ehemann Anschlussbeschwerde beim Oberlandesgericht. 

Streitgegenstand dieses Verfahrens war der zu zahlende nacheheliche 

Unterhalt dem Grunde und der Höhe nach. Im Jahr 2015 kam ein 

gerichtlicher Vergleich über die Unterhaltshöhe zustande. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/1_K_494_18_E_Urteil_20191203.html


In ihrer Einkommensteuererklärung für 2015 erklärte die Klägerin die 

Unterhaltszahlungen als sonstige Einkünfte und machte die Gerichts- 

und Rechtsanwaltskosten, die auf die Verfahren betreffend den 

nachehelichen Unterhalt entfielen, steuermindernd geltend. Das 

Finanzamt lehnte die Berücksichtigung ab. 

Der 1. Senat des Finanzgerichts Münster hat der hiergegen erhobenen 

Klage stattgegeben. Bei der Klägerin als Unterhaltsempfängerin seien 

die Prozessführungskosten als Werbungskosten zu berücksichtigen, 

weil sie den Unterhalt ihres geschiedenen Ehemannes nach § 22 Nr. 1a 

EStG versteuere. Die Klägerin habe die Prozessführungskosten 

aufgewendet, um zukünftig (höhere) steuerbare Einkünfte in Form von 

Unterhaltsleistungen zu erhalten. Die Unterhaltszahlungen seien als 

steuerbare Einkünfte zu behandeln, weil der geschiedene Ehemann als 

Zahlungsverpflichteter die Möglichkeit gehabt habe, seine 

Unterhaltszahlungen als Sonderausgaben gemäß § 10 Abs. 1a EStG 

abzuziehen, sog. Realsplitting. 

Da die Aufwendungen der Klägerin vollständig als Werbungskosten 

berücksichtigungsfähig waren, musste der Senat nicht über die Frage 

entscheiden, unter welchen Voraussetzungen Prozessführungskosten 



zur Geltendmachung nachehelichen Unterhalts als außergewöhnliche 

Belastungen abzugsfähig sein können. 

Die vom Senat zugelassene Revision ist beim Bundesfinanzhof unter 

dem Aktenzeichen VI R 1/20 anhängig. 

 
Betriebsübertragung gegen Vorbehaltsnießbrauch 

führt grundsätzlich nicht zur Betriebsübertragung 

im Ganzen 

Die Übertragung eines Gewerbebetriebs unter Zurückbehaltung eines 

Vorbehaltsnießbrauchs führt für sich genommen nicht zu einer 

unentgeltlichen Betriebsübertragung im Ganzen. Dies hat der 11. Senat 

des Finanzgerichts Münster mit Urteil vom 20. September 2019 (Az. 11 

K 4132/15 E,G) entschieden. 

Die Mutter des Klägers übertrug einen von ihr geführten Freizeitpark 

zum 31. Dezember 1995 an den Kläger, behielt sich aber einen 

lebenslänglichen Nießbrauch zurück. Ab dem 1. Januar 1996 führte sie 

dementsprechend den Betrieb fort. Steuerliche Folgerungen zogen die 

Vertragsparteien aus dieser Übertragung nicht. Zum 31. Dezember 

2002 verzichtete die Mutter auf ihr Nießbrauchsrecht. Der Kläger führte 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/11_K_4132_15_E_G_Urteil_20190920.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/11_K_4132_15_E_G_Urteil_20190920.html


ab 2003 die Buchwerte fort. Im Betriebsvermögen der Mutter waren 

ursprünglich Forderungen gegen eine GmbH enthalten, deren 

Alleingesellschafter und Geschäftsführer der Kläger ist. Diese hatte die 

Mutter im Jahr 1999 gewinnmindernd abgeschrieben. 

Nachdem die GmbH im Jahr 2004 wieder ein positives Kapital 

ausgewiesen hatte, gelangte das Finanzamt zu der Auffassung, dass 

hinsichtlich der Forderungen in den Streitjahren 2004 bis 2008 

Wertaufholungen vorzunehmen seien. Hiergegen wandte der Kläger 

ein, dass diese bereits durch seine Mutter zum 31. Dezember 2002 hätte 

erfolgen müssen. 

Die Klage hatte in vollem Umfang Erfolg. Eine Wertaufholung sei - so 

der 11. Senat des Finanzgerichts Münster - nicht vorzunehmen, da die 

Forderungen zu keinem Zeitpunkt Betriebsvermögen des Klägers 

geworden seien. 

Zum 1. Januar 1996 hätten die Voraussetzungen für eine 

Betriebsübertragung im Ganzen nach der damals geltenden Regelung 

des § 7 Abs. 1 Satz 1 EStDV nicht vorgelegen. Vielmehr seien die 

Einzelwirtschaftsgüter und damit auch die Forderungen unentgeltlich in 

das Privatvermögen des Klägers überführt worden. Die Mutter habe 

zwar zu diesem Zeitpunkt ihren Gewerbebetrieb auf den Kläger 



übertragen, denn allein durch die Zurückbehaltung eines 

Vorbehaltsnießbrauchs sei sie nicht wirtschaftliche Eigentümerin des 

Betriebs geblieben. Hierzu hätte es Vereinbarungen dahingehend 

bedurft, dass sie die wesentlichen Betriebsgrundlagen, die vorliegend 

insbesondere aus Grundstücken bestanden, auf eigene Rechnung hätte 

veräußern oder belasten dürfen. Da die Mutter allerdings den 

Gewerbebetrieb fortgeführt habe, habe die Möglichkeit einer 

Buchwertfortführung nicht bestanden. Voraussetzung hierfür sei nach 

der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs, dass der bisherige 

Betriebsinhaber seine gewerbliche Tätigkeit aufgebe. Soweit für die 

Übertragung von land-und forstwirtschaftlichen Betrieben etwas 

anderes gelte, sei dies auf Gewerbebetriebe wegen der 

bereichsspezifischen Besonderheiten für die Landwirtschaft nicht 

übertragbar. 

Zum 1. Januar 2003 seien die Forderungen nicht in das 

Betriebsvermögen des Klägers übergegangen. Sie seien bei ihm kein 

notwendiges Betriebsvermögen, da sie nicht geeignet gewesen seien, 

die betriebliche Betätigung unmittelbar und entscheidend zu fördern. 

Trotz Ausweises in der Eröffnungsbilanz seien sie auch nicht dem 

gewillkürten Betriebsvermögen zuzuordnen, da dieser Ausweis lediglich 

auf der rechtsirrigen Annahme des Klägers beruht habe, dass die 



Voraussetzungen einer Buchwertübertragung nach § 6 Abs. 3 EStG 

vorgelegen hätten. 

Soweit die Forderungen ab 1996 entstanden waren, seien sie auch ab 

2003 noch der Mutter zuzurechnen gewesen, denn der Verzicht auf das 

Nießbrauchsrecht stelle lediglich einen Vorgang auf der privaten 

Vermögensebene dar und begründe keinen Übertragungsvorgang 

hinsichtlich dieser Forderungen. 

Der Senat hat die Revision zugelassen. Diese ist beim Bundesfinanzhof 

unter dem Az. X R 35/19 anhängig. 

Dauerüberzahlerbescheinigung darf auch auf 

mittelbaren Gläubiger ausgestellt sein  

Grundsätzlich muss der Schuldner von Kapitalerträgen 

Kapitalertragsteuer einbehalten. Sind die Kapitalerträge beim Gläubiger 

Betriebseinnahmen und wäre die Kapitalertragsteuer aufgrund der Art 

seiner Geschäfte auf Dauer höher als seine gesamte festzusetzende 

Einkommen- oder Körperschaftsteuer, ist der Steuerabzug nicht 

vorzunehmen. In diesem Fall kann der Gläubiger bei seinem Finanzamt 

eine Bescheinigung (sog. Dauerüberzahlerbescheinigung) beantragen 



und seinem Schuldner vorlegen (§ 44a Abs. 5 Satz 4 i.V.m. Satz 1 

EStG). 

Der 13. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 27. 

November 2019 (Az. 13 K 2902/19 Kap) entschieden, dass die 

Dauerüberzahlerbescheinigung auf die Namen der mittelbar über eine 

Personengesellschaft am Gläubiger der Kapitalerträge Beteiligten 

ausgestellt sein darf. 

Die Klägerin ist eine GmbH, deren alleinige Gesellschafterin eine GmbH 

& Co. KG ist. Hieran sind wiederum zwei Familienstiftungen beteiligt. 

Das für die beiden Stiftungen zuständige Finanzamt erteilte diesen auf 

Antrag Dauerüberzahlerbescheinigungen. Diese legten sie der Klägerin 

vor, die deshalb auf ihre Gewinnausschüttungen keine 

Kapitalertragsteuer einbehielt und abführte. 

Das Finanzamt erließ gegenüber der Klägerin einen 

Nachforderungsbescheid über die nicht einbehaltene und abgeführte 

Kapitalertragsteuer. Die vorgelegten Dauerüberzahlerbescheinigungen 

erkannte es dabei nicht an, weil die beiden Stiftungen nicht Gläubiger 

der Kapitalerträge seien. Dies sei nach dem gebotenen zivilrechtlichen 

Verständnis vielmehr allein die GmbH & Co. KG. 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/13_K_2902_19_Kap_Urteil_20191127.html


Das Finanzgericht Münster hat der hiergegen erhobenen Klage 

stattgegeben. Die Klägerin habe den Kapitalertragsteuerabzug aufgrund 

der vorgelegten Dauerüberzahlerbescheinigungen unterlassen dürfen. 

Der Begriff des Gläubigers der Kapitalerträge im Sinne von § 44a Abs. 

5 EStG sei nicht zivilrechtlich, sondern spezifisch steuerrechtlich 

auszulegen. Es komme nicht darauf an, wem zivilrechtlich der 

Kapitalertrag zustehe, sondern wer im steuerrechtlichen Sinne Einkünfte 

erzielt und zu wessen Lasten die Kapitalertragsteuer einzubehalten und 

abzuführen sei. Bei Personengesellschaften seien dies die an ihr 

beteiligten Mitunternehmer.  

Hierfür spreche auch, dass sich die Norm auf die gesamte 

festzusetzende Einkommen- oder Körperschaftsteuer bezieht. Diese 

Voraussetzung wäre auf Personengesellschaften nicht anwendbar, da 

diese nicht einkommensteuerpflichtig seien. 

Diese Auslegung entspreche auch dem Sinn und Zweck des Gesetzes, 

wonach ein dauernder Zinsnachteil von Unternehmen, die aufgrund der 

Art ihrer Geschäfte auf Dauer weniger Steuer zu zahlen hätten, als ihnen 

in Gestalt des Zinsabschlags auf die Wertpapiererträge als 

Vorauszahlungen abgezogen wird, vermieden werden solle. 

Soweit das Gesetz in § 44a Abs. 4a und 8a EStG Sonderregelungen für 

Personengesellschaften enthalte, stehe dies dem Ergebnis nicht 



entgegen. Diese Vorschriften fingierten den Eintritt einer 

Personengesellschaft in die Position des Gläubigers, was überflüssig 

wäre, wenn Personengesellschaften ohnehin als Gläubiger von 

Kapitalerträgen im Sinne von § 44a EStG verstanden würden. 

Erbfallkostenpauschale ist auch ohne Tragung der 

Beerdigungskosten anzusetzen  

Mit Urteil vom 24. Oktober 2019 (Az. 3 K 3549/17 Erb) hat der 3. Senat 

des Finanzgerichts Münster entschieden, dass die 

Erbfallkostenpauschale i.H.v. 10.300 € auch einem Nacherben zu 

gewähren ist, der zwar nicht die Kosten der Beerdigung des Erblassers, 

aber andere (geringfügige) mit der Abwicklung des Erbfalls entstandene 

Aufwendungen getragen hat. 

Die Klägerin ist Nacherbin ihrer am 24. Januar 2013 verstorbenen Tante. 

Vorerbe war deren Ehemann, der am 19. Mai 2013 verstarb. 

Im Rahmen der Erbschaftsteuerfestsetzung beantragte die Klägerin die 

Berücksichtigung des Pauschbetrags gemäß § 10 Abs. 5 Nr. 3 Satz 2 

ErbStG i.H.v. 10.300 € (sog. Erbfallkostenpauschale). Sie gab an, die 

Beerdigungskosten ihrer Tante sowie weitere Abwicklungskosten 

hinsichtlich des Nachlasses getragen zu haben. Hierzu reichte sie eine 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/3_K_3549_17_Erb_Urteil_20191024.html


Rechnung des Amtsgerichts über 40 € für die Erteilung des Erbscheins 

und die Testamentseröffnung ein. Die Beerdigungskosten wies sie nicht 

nach. 

Das Finanzamt berücksichtigte die Erbfallkostenpauschale nicht. 

Allenfalls könnten die nachgewiesenen 40 € berücksichtigt werden. 

Hieraus ergebe sich wegen der Abrundung des steuerpflichtigen 

Erwerbs auf volle 100 € keine steuerliche Auswirkung. 

Die Klage hatte Erfolg. Von der Erbfallkostenpauschale seien - so der 3. 

Senat des Finanzgerichts Münster - neben den Beerdigungskosten auch 

die unmittelbar im Zusammenhang mit der Abwicklung und Regelung 

des Erwerbs entstandenen Kosten umfasst. Voraussetzung sei lediglich, 

dass dem Erwerber derartige Kosten entstanden sind und er lediglich 

die Höhe nicht nachgewiesen habe. Mit der Rechnung des Amtsgerichts 

habe die Klägerin allerdings entsprechende Kosten nachgewiesen. 

Dass es sich im Verhältnis zum Pauschbetrag lediglich um geringe 

Kosten handele, stehe dem Abzug nicht entgegen, denn dies sei von 

der gesetzlichen Regelung gewollt. 

Der Gewährung des Pauschbetrages stehe auch nicht entgegen, dass 

die Klägerin lediglich Nacherbin sei. Bei der Vor- und Nacherbschaft 

handele es sich um zwei Erwerbsvorgänge, sodass die 



Erbfallkostenpauschale sowohl dem Vorerben als auch den Nacherben 

gewährt werden könne. 

Der Senat hat die Revision zugelassen. 

 

 
 

 

Weitere 
Entscheidungen 
im Überblick 

 

 

 

Einkommensteuer 

Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit der zeitlichen Anwendung der 

Fünftelregelung gemäß § 34 EStG auf einen im Jahr 2000 

entstandenen Veräußerungsgewinn aus der Kündigung einer 

Unterbeteiligung, wenn die Kündigung vor Gesetzeseinbringung 

und -verkündung erfolgt war, aber erst nachher wirksam wurde 

(Urteil vom 18. Dezember 2019, Az. 1 K 2665/17 E) 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/1_K_2665_17_E_Urteil_20191218.html


Einkommensteuer/Verfahrensrecht 

Zum inländischen Wohnsitz eines Ehemannes, der sich 

überwiegend beruflich im Ausland aufhält, während die Ehefrau 

und die Tochter im Inland leben (Urteil vom 18. Dezember 2019, Az. 

1 K 573/16 E) 

Umsatzsteuer 

Zum Nachweis der tatsächlichen Leistungserbringung bei 

begehrtem Vorsteuerabzug aus Rechnungen über die 

Weitervermittlung von Bauaufträgen (Urteil vom 5. Dezember 2019, 

Az. 5 K 2886/17 U) 

Sind Geldspielautomatenumsätze steuerbar? (Beschluss vom 4. 

Dezember 2019, Az. 5 V 3574/19 U, Beschwerde BFH XI B 121/19) 

Verfahrensrecht 

Zur Frage, ob Nachzahlungszinsen zur Einkommensteuer aufgrund 

einer korrespondierenden Festsetzung von Schenkungsteuer zu 

erlassen sind (Urteil vom 15. Oktober 2019, Az. 12 K 2532/16 E) 

 

 
 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/1_K_573_16_E_Urteil_20191218.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/5_K_2886_17_U_Urteil_20191205.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/5_V_3574_19_U_Beschluss_20191204.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2019/12_K_2532_16_E_Urteil_20191015.html
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Ausweitung des elektronischen Rechtsverkehrs mit 

Rechtsanwälten ab 2020 

Seit dem 1. Januar 2018 ist der elektronische Rechtsverkehr in der 

Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen flächendeckend eröffnet. 

Rechtsanwälte sind berufsrechtlich und verfahrensrechtlich zur 

passiven Nutzung ihres besonderen elektronischen Anwaltspostfachs 

(beA) verpflichtet (vgl. § 31a Abs. 6 Bundesrechtsanwaltsordnung 

(BRAO) sowie § 53 Abs. 2 FGO i. V. m. § 174 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. Abs. 

1 ZPO für gerichtliche Zustellungen). Die nordrhein-westfälischen 

Finanzgerichte arbeiten seit 2019 in allen Senaten mit elektronischen 

Gerichtsakten. Zur Vermeidung von Medienbrüchen im 

finanzgerichtlichen Verfahren soll die schriftliche Kommunikation mit 

Rechtsanwälten im Gerichtsbezirk des Finanzgerichts Münster im 

elektronischen Rechtsverkehr (ERV) erfolgen. Bei Sozietäten erfolgt die 

Kommunikation über das beA des Rechtsanwalts, der als Bearbeiter des 



Verfahrens benannt wird. Rechtsanwälte, die ihr beA bislang nicht 

nutzen, werden seit Januar 2020 durch ein Hinweisschreiben des 

Finanzgerichts Münster informiert und um Mitteilung der beA-Adresse – 

sog. SAFE-ID („DE.BRAK. …“) – gebeten. 

Informationen zur beA-Nutzung gibt die Bundesrechtsanwaltskammer 

auf ihrer Internetseite, z.B. unter https://www.bea-

brak.de/xwiki/bin/view/BRAK/. 
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Der Newsletter des Finanzgerichts Münster erscheint regelmäßig zum 

15. eines Monats. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Newsletter 

über folgenden Abmeldelink wieder abzubestellen. Den Volltext der 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster und der anderen Gerichte 

Nordrhein-Westfalens finden Sie in der Rechtsprechungsdatenbank 

NRW-Entscheidungen. Auf der Homepage des Finanzgerichts 

Münster sind die anhängigen Revisionsverfahren gegen 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster aufgelistet, die ab 1. 

Januar 2013 veröffentlicht wurden. Volltexte der Entscheidungen des 

Bundesfinanzhofs, auf die verwiesen wird, sind auf der gerichtseigenen 

Rechtsprechungsdatenbank des Bundesfinanzhofs abrufbar. Die 

Entscheidungen werden nur zur nicht gewerblichen Nutzung kostenfrei 

zur Verfügung gestellt (§ 11 Abs. 2 S 2 JVKostG). Informationen für 

Interessenten einer gewerblichen Nutzung werden hier bereitgestellt. 
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